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Abschlussorientierte Weiterbildung

(§§ 81 ff SGB III / ggf. § 16 SGB II)
Gültig ab 01.04.2024

Zielgruppe

Geringqualifizierte sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

Arbeitnehmer*in

• ohne abgeschlossene Berufsausbildung o d e r 

• mit abgeschlossener Berufsausbildung, danach mehr als 

vier Jahre berufsfremde Anlerntätigkeit und deshalb 

voraussichtlich keine Rückkehr in den erlernten Beruf mehr 

möglich
(Eignung für das Weiterbildungsziel muss vorliegen)

Angestrebtes 

Ziel

Anerkannter Berufsabschluss durch:

• Vorbereitung auf Externenprüfung

• Umschulung

• Berufsanschlussfähige Teilqualifikation (TQ)

➢ TQ vor Umschulung ist möglich

➢ Vermittlung von Grundkompetenzen zur Vorbereitung auf eine  

Umschulung

Art und Dauer
• In der Regel um mindestens 1/3 verkürzte 

Ausbildungsdauer bei Umschulung

• 3 bis 8 Monate zur Vorbereitung auf die Externenprüfung

• 2 bis 6 Monate je Modul bei TQ

Voraus-

setzungen
• Bildungsträger und Fortbildung sind AZAV-zertifiziert 

• Ausbildungsberechtigung bei Umschulung

Förder-

leistungen

durch die BA

• 100% der zertifizierten Lehrgangskosten

• Arbeitsentgeltzuschuss bis zu 100%

(bei Betrieben über 250 MA bis zu 80%)

• Pauschale für zusätzlich anfallende Kosten 

für Fahrten, Kinderbetreuung und auswärtige Unterkunft

Zusatz-

leistungen

• Weiterbildungsprämie:

➢ 1.000 € bei erfolgreicher Zwischenprüfung 

➢ 1.500 € bei Bestehen der Abschlussprüfung

• Umschulungsbegleitende Hilfen



Anpassungsqualifizierung  

(§§ 82 SGB III, ggf. § 16 SGB II)
Gültig ab 01.04.2024

Zielgruppe
• Alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten –

unabhängig von Ausbildung, Lebensalter und 
Betriebsgröße

Angestrebtes Ziel
• Berufliche Weiterbildung, die über eine ausschließlich 

arbeitsplatzbezogene kurzfristige 

Anpassungsqualifizierung hinausgeht
• Keine Aufstiegsfortbildung 

Voraussetzungen

• Berufsabschluss liegt (i. d. R.) mind. zwei Jahre zurück

• Eignung für das Weiterbildungsziel 

• In den letzten zwei Jahren nicht an einer nach

§ 82 SGB III geförderten Anpassungsqualifizierung

teilgenommen

• Bildungsträger und Fortbildung sind AZAV-zertifiziert 

• Keine Qualifizierung, zu der der Arbeitgeber aufgrund 

bundes- oder landesrechtlicher Regelung verpflichtet ist

Art und Dauer

• Mindestens 121 Unterrichtseinheiten

• Flexible Gestaltung von Unterrichtsform und 

Schulungszeit
z.B. während Kurzarbeit, modular, E-Learning, Vollzeit, Teilzeit,   

berufsbegleitend

Betriebsgröße  
(Anzahl Mitarbeitende)

< 50 50 – 499 > 499 

Förderleistungen*
(die übrigen Kosten 

trägt der Arbeitgeber)

100 % 
Lehrgangskosten

50 %
(Ü45 / SB bis 100 %) 

Lehrgangskosten

25 % 
Lehrgangskosten

75 % 
Arbeitsentgeltzuschuss

50 % 
Arbeitsentgeltzuschuss

25 % 
Arbeitsentgeltzuschuss

Pauschale für zusätzlich anfallende Kosten 

für Fahrten, Kinderbetreuung und auswärtige Unterkunft 

* Betriebsvereinbarung oder Tarifvertrag sehen betriebsbezogene berufliche Weiterbildung vor? 

Dann wenden Sie sich für Informationen hinsichtlich erhöhter Fördermöglichkeiten an Ihre Ansprechpartner der Agentur für Arbeit.



Zielgruppe
• Alle Beschäftigten in Kurzarbeit

(Auszubildende ausgenommen)

Voraus-

setzungen

• Qualifizierung muss während des individuellen KUG-Bezugs 

der Beschäftigten beginnen

• AZAV Zertifizierung + mindestens 121 Unterrichtseinheiten

• Keine Kurse, zu denen der AG rechtlich verpflichtet ist

Lehrgangs-

kosten

• mehr als 50 Beschäftigte - 100 %

• zwischen 50 - 499 Beschäftigte - 50 %

• mehr als 499 Beschäftigte - 25 %

• Anwendung des § 82 SGB III ist ausgeschlossen

• Betriebsgröße richtet sich nach KUG-Recht (§ 97 SGB III)

• Angaben im KUG-Antrag sind entscheidend, jede 

Betriebsabteilung kann gegebenenfalls für sich betrachtet 

werden

Arbeitsentgelt-

zuschuss
• Kein Arbeitsentgeltzuschuss

SV Beiträge

• Bis 31. Juli 2024 wird den Betrieben für die Beschäftigten, 

die in Kurzarbeit sind und sich gleichzeitig qualifizieren, die 

Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge erstattet 

(§ 106a SGB III) 

Betriebsgröße
• Betriebsgröße richtet sich nach KUG-Recht (§ 97 SGB III)

• Monatliche Prüfung der Mitarbeiterzahl

Zusätzliche 

Kosten
• Keine Übernahme zusätzlicher Kosten

Besonderheiten während Kurzarbeit

§106a SGB III Anpassungsqualifikation
Gültig ab 01.04.2024

Weitere Informationen finden Sie hier

Ausnahme
• Aufstiegsfortbildung möglich 

→ hier nur SV-Beitragserstattung

https://www.arbeitsagentur.de/datei/berufliche-weiterbildung-waehrend-der-kurzarbeit_ba147099.pdf
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Hier können Sie nach Weiterbildungsangeboten suchen

Dominik Pickel        0931/7949-614 Matthias Rauch   09352/5007-44

Susanne Seubert    0931/7949-511 Bastian Thoma    0931/7949-599

Carina Kolb             09321/9161-84 Stefan Kiesel       0931/7949-247

Wir beraten Sie gerne:
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